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Bevolkerungsschutz — Kantone

Bevolkerungsschutz aus kantonaler Sicht:
konsequentes Umdenken gefragt!

Der Systemwechsel zum Bevol-
kerungsschutz verlangt viel we-
niger eine umfassende Doktrin-
schopfung als vielmehr ein kon-
sequentes Umdenken: an Stelle
der alleinigen Ausrichtung auf
den «worst case» sind Risiken
und Gefahren differenziert zu
beriicksichtigen. Selbststandig-
keit und Eigenverantwortung
fur Kanton und Gemeinden sind
berechtigte Forderungen an
den neuen Bevolkerungsschutz.

Um die Anforderungen an den
Bevolkerungsschutz  zu  verstehen,
miissen als Grundlage einerseits die
bisherige Entstehung von Gesamtver-
teidigung und Zivilschutz sowie an-
dererseits die aktuellen Strukturen mit
thren Entwicklungen in den Kanto-
nen bekannt sein. Einige wenige,
spezifische Punkte seien zur Kliarung
der Ausgangslage angefligt und an-
schliessend erginzt mit der Darstel-
lung der kantonalen Strukturen im
Kanton Thurgau.

Vom Zivilschutz zum
Bevolkerungsschutz ...

In der Schweiz wurden erste Mass-
nahmen zum Schutz der Bevélkerung
bei bewaffneten Konflikten wihrend
des Zweiten Weltkriegs getroffen und
dann laufend weiterentwickelt. Auf
der Grundlage eines 1959 angenom-
menen Verfassungsartikels wurden in
den 60er-Jahren erste technische,
organisatorische und ausbildungsmais-
sige Voraussetzungen flir den schwei-
zerischen Zivilschutz geschaffen.

Zu Beginn der 70er-Jahre entstand
die sogenannte «Konzeption 71» des
Zivilschutzes. Sie richtete die Mass-
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nahmen primir auf den vorsorglichen
Schutz der Bevolkerung im Falle be-
waftneter Konflikte aus.

Mit dem Bericht tiber die Sicher-
heitspolitik der Schweiz von 1990 und
dem Zivilschutz-Leitbild 1992 wurde
die vor allem auf bewaffnete Konflikte
ausgerichtete, seit 1971 weiterent-
wickelte Konzeption bestatigt.

Als zusitzlicher Hauptauftrag fiir
die Zivilschutzorganisationen kam die
Hilfeleistung bei natur- und zivilisa-
tionsbedingten Katastrophen und in
anderen Notlagen dazu. Die Refor-
men 1995 gingen unter den dama-
ligen Voraussetzungen in die richtige
Richtung. Sie berticksichtigten jedoch
die tiefgreifenden (sicherheits-)poli-
tischen Folgen der Ereignisse vom
Herbst 1989 (Fall der Berliner Mauer)
erst ansatzweise.

...und von der
Gesamtverteidigung
zum Sicherheitsverbund

Parallel dazu wurde die Gesamt-
verteidigung (GV) ausgebaut. Darin
waren die wichtigsten Partner unter
dem Aspekt der damaligen Haupt-
bedrohung «Krieg» zusammengefasst:
Armee, Zivilschutz, Wirtschaftliche
Landesversorgung, Aussenpolitik usw.
Die Hauptverantwortung fir Organi-
sation, Ausbildung und gemeinsame
Ubungen lag beim Bund. Die Kan-
tone ihrerseits bildeten kantonale
Fiihrungsstibe und tibten in der Regel
alle zwei Jahre mit dem militirischen
Partner, den damaligen Territorial-
zonen.

Auf Stufe Gemeinde wurden diese
Fithrungsstibe nur zogernd aufgebaut.
Die Ansicht vieler Behorden, dass die
Zivilschutzorganisation unter Leitung
des Orts(!)-Chefs diese Aufgabe tiber-
nehmen konne, war falsch und sorgte
oft fiir Verwirrung. Eine weitere Pro-
blematik war, dass die Hauptbedro-

hung «Krieg» in der Kompetenz de
Bundes bzw. der Bundesstellen la
Die Hauptverantwortung flir den Zi-
vilschutz — als wichtigstes Mittel fu
diesen Fall — trugen aber die Gemein
den. Die Kantone iibten somit ehe
eine «Scharnierfunktion» aus.

Je mehr das Szenario «Katastro
phen und Notlagen» in den Vorder:
grund und das Szenario «bewaffnete
Konflikt» in den Hintergrund trate
um so deutlicher wurde, dass die GV-
Strukturen den Anforderungen nic
mehr geniigten. Zu offensichtlich sin
die Unterschiede:

B Szenario «Kriegy: klares Bedro
hungsbild mit erkennbaren Entwick
lungen, Vorwarnzeit Wochen bi
Monate, klarer Auftrag, gestaffelt
Vorbereitungen

B Szenario  «Katastrophe/Notlage»
diffuse, zum Teil neue Gefahren, kein:
oder sehr kurze Vorwarnzeit, unklar
Auftrige, Einsatz aus dem Stand («vo
null auf hundert).

Fazit

Organisation, Auftrag und Struktu-
ren der «zivilen Mittel» waren bis An-
fang der 1990er-Jahre primir auf den
Fall «bewaftneter Konflikt» ausgerich-
tet. Es wurden eigentliche Kriegs-
organisationen gebildet.

Mit der Verlagerung zum Fall «Ka-
tastrophen und Notlagen» werden vor
allem auf Stufe Gemeinde neue Struk-
turen notig, die den Einsatz aller zivi-
len Mittel koordinieren und fiithren,
aber auch Doppelspurigkeiten ehml-i
nieren. '

Der Wechsel von der Organisation
«Zivilschutz» zur Struktur «Bevolke-
rungsschutz» suggeriert, dass etwas
vollig Neues geschaffen wird. Dies
trifft nur teilweise zu. Das neue Kon-
zept baut auf Bestehendem auf. Bevol-
kerungsschutz ist das, was manche
Kantone seit 1995, unter Ausnutzung
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ihres Spielraumes, organisatorisch weit
vorangetrieben haben.

Bevolkerungsschutz
baut auf Bestehendes

Der letzte, angefiihrte Aspekt sei am
Beispiel des Kantons Thurgau kurz
dargestellt: Im Notlagengesetz vom
16.6.1980 wurden die rechtlichen und
organisatorischen Grundlagen fiir die
«zivile Leitungsorganisation flir Not-
lagen» festgelegt:

— Es wird eine zivile Leitungsorganisation
geschaffen, um Katastrophen- oder Krisen-
lagen zu meistern und Massnahmen im
Neutralitatsschutz- oder Kriegsfall durch-
zufiihren.

— Die zivile Leitungsorganisation sorgt
dafiir, dass die Regierungs- und Verwal-
tungstitigkeit  weitergefiihrt  wird, die
offentlichen Dienste gewdhrleistet bleiben
und die delegierten Bundesaufgaben erfiillt
werden.

— Die zivile Leitungsorganisation ist den
verfassungsmdssigen Behorden unterstellt.

— Die zivile Leitungsorganisation besteht
aus dem kantonalen Fiihrungsstab und
den Fiihrungsorganen der Gemeinden. In
ausserordentlichen Lagen kann der Re-
gierungsrat besondere Stabe einsetzen.

— Die Gemeinde bestimmen ihre Fiih-
rungsorgane und deren Mittel. Bei der
Organisation und Ausbildung wirkt der
Kanton anleitend und koordinierend mit.

Viele Gemeinden, vor allem solche
mit unter zirka 4000 Einwohnern,
wihlten damals eine sehr pragmatische
Losung: Sie bestimmten den Gemein-
derat als Fithrungsorgan, tibertrugen
die Aufgaben der Stabsdienste dem
Zivilschutz und richteten sich ortlich
neben oder im KP des Zivilschutzes
ein. Im Einsatzfall (Krieg) wiren die
Vertreter der Einsatzorganisationen
(Feuerwehr, Zivilschutz usw.) beige-

| zogen worden. Fiir Katastrophen und

Notlagen existierten damals keine

| besonderen Stibe.

Stabe auf streng ereignisorien-
tierte Fiihrung ausgerichtet

Heute verfligen die meisten Ge-
meinden tber einen Kernstab, der in
der Regel vom Ressortleiter «Sicher-
heit» (Behordevertreter) geleitet wird

Beilage zur ASMZ Nr. 10, 1999

und dem die Chefs von Feuerwehr,
Zivilschutz, Werken usw. angehoren.
Entsprechend den Anforderungen an
die heutige Bedrohungslage (situativ,
flexibel) werden weitere Personen
bzw. Organisationen fallweise beige-
zogen.

Der Kanton Thurgau verfligt tber
einen Kernstab, der bei allen Ereignis-
sen als erstes Element zum Einsatz
kommt. Er umfasst folgende Funk-
tionen: zustandiger Departementschef
(Regierungsrat), Stabschef, Stv Stabs-
chef, Dienstchefs Information, Feuer-
wehr und Polizei. Er wird fallweise
erganzt mit den Dienstchefs Technik,
Gesundheitswesen, Fiirsorge, Umwelt
und Zivilschutz. Grundsatzlich wer-
den aber alle Amtsstellen des Kantons
in die Planungen und Vorbereitungen
eingebunden, weil praktisch tberall
Notlagen irgendwelcher Art entstehen
konnen. Dies erlaubt, im Gegensatz
zur Kriegsorganisation, die situative
Erweiterung des Stabes bzw. eine
streng ereignisorientierte Fihrung.

Leistungsauftrage an die
Einsatzorganisationen

Seit 1996 wird der «Sicherheits-
verbund Thurgau» gefordert und aus-
gebaut. Eine wichtige Grundlage
wurde mit der systematischen Beur-
teilung der Risiken und Gefahren aller
Gemeinden geschaffen. Die Ergeb-
nisse daraus sind Leistungsauftrige an
die Einsatzorganisationen. Nebst einer
zielgerichteten Ausbildung erlauben
sie, Priorititen bei der Beschaffung
der Mittel zu setzen und damit Kosten
zu sparen.

Im Kanton Thurgau ist heute un-
bestritten, dass nur die gemeinsame
Bewailtigung von besonderen oder
ausserordentlichen Lagen zum Erfolg
fithrt. Die Ereignisse vom Mai bis Juni
1999 (Flichtlinge, Hochwasser Fliisse,
Hochwasser See wihrend sechs Wo-
chen, Unwetter) haben dies eindriick-
lich bestitigt: Ersteinsatzelemente fiir
Alltagsereignisse  (Feuerwehr) und
Unterstiitzungselemente flir Langzeit-
einsatze (Zivilschutz) haben gemein-
sam eine eindriickliche Leistung er-
bracht.

Mit diesem Verbundsystem werden
bereits heute Doppelspurigkeiten ab-
gebaut und das Prinzip «So normal
wie moglich, so ausserordentlich
wie notig» umgesetzt.

Anforderungen
an den Bevolkerungsschutz

Der Systemwechsel zum Bevolke-
rungsschutz verlangt also viel weniger
eine grosse Doktrinschopfung als viel-
mehr ein konsequentes Umdenken
vor allem in folgenden Punkten:

B von der alleinigen Ausrichtung auf
den «worst case» zur differenzierten
Berticksichtigung von Risiken und
Gefahren;

B von der primiren Ausrichtung auf
bewaftnete Konflikte zum Alltagser-
eignis als Ausgangspunkt, dann tber
das Grossereignis zur Katastrophe und
zur Gewalt unterhalb der Kriegs-
schwelle und schliesslich zum bewaff-
neten Konflikt; (vergleiche Abbildung
auf der nachsten Seite)

B von der Idee der Vereinheitlichung
und Regelung durch den Bund zur
Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kanton;

B von noch vorhandenen Doppel-
spurigkeiten zu einer Verbundlésung
mit einem bedeutend geringeren Per-
sonalbedarf;

B von Quantitit zur Qualitit, vor
allem durch verbesserte (intensivierte)
Ausbildung der notigen Stibe und
Formationen flir rasche Einsitze «aus
dem Stand».

Bedeutung und Rolle
der Kantone

Seit dem «Bericht Brunner wird
der Begriff «Kantonalisierung» oft als
Schlagwort benutzt. Mit der (vorliufi-
gen) Umschreibung des Begriffs und
einem Zitat aus dem neuen sicher-
heitspolitischen Bericht lassen sich die
Hauptanforderungen an den (neuen)
Bevolkerungsschutz definieren:

«Kantonalisierung bedeutet, dass die
Kantone den kiinftigen ~ Bevolkerungs-
schutz  selbststandiger und eigenverant-
wortlicher aufbaven und umsetzen als den
bisherigen Zivilschutz.»

«Fiir alle im Bevolkerungsschutz zu-
sammengefassten Mittel liegt die Zustin-
digkeit grundsdtzlich bei den Kantonen.
Sie sind verantwortlich fiir die Fiihrungsor-
ganisation und die Bereitschaft der Mittel.
Der Bund regelt in seiner Gesetzgebung
grundsatzliche Fragen (z.B. die Dienst-
pflicht). In bestimmten Bereichen legt er
einheitliche Normen fest (z.B. bei den
Schutzbauten) oder wirkt er mit (z.B. in
der Ausbildung).»
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Alltags-
ereignis

ausser-
ordentlich

normal

Gewalt
unterhalb der
Kriegsschwelle

Bewaffneter
Konflikt

Lagen, Ereignisse und Mitteleinsatz.

Subsidiaritat konsequent
umsetzen

Selbststindigkeit und Eigenverant-
wortung flir Kanton und Gemeinde
sind berechtigte Forderungen an den
neuen Bevolkerungsschutz. Neue
oder zusitzliche Rechte bringen aber
auch Pflichten: Die Eigenleistungen
der zivilen Partner sind deutlich zu
erhéhen.

Die Mittel dazu sind im reichlichen
Ausmass vorhanden. Interkantonale
Zusammenarbeit und Konkordats-
lI6sungen miissen ein neues Gewicht
erhalten.

Davon wird auch die «Armee XXI»
betroffen sein: So muss das Prinzip der
subsididren Einsitze {tberpriift und
konsequent angepasst werden. Sicher
ist, dass die Gemeinden, Regionen
und Kantone viel mehr «Eigenleistun-
gen», die Armee hingegen viel weni-
ger Leistungen in allen Bereichen
der subsididren Einsitze zu erbringen
haben.

So miissen sogenannte Unterstiit-
zungseinsitze, wie zum Beispiel die
Asylantenbetreuung, durch zivile Mit-
tel, allenfalls im Verbund (Region,
Kantone) geleistet werden. Dies ist der
logische «Preis» fiir mehr Kompeten-
zen. Es ist aber auch die konsequente
Umsetzung des Subsidiarititsprinzips
der Armee, das in den letzten Jahren
stark missbraucht wurde.
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Das Ziel: Harmonisierung,
nicht Vereinheitlichung

Die Anpassung oder Neuregelung
der Aufgabenteilung zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden betrifft vor
allem die Mittel des kiinftigen Be-
volkerungsschutzes, insbesondere den
bisherigen Zivilschutz und — im Zu-
sammenhang mit dem Dienstpflicht-
system — die Feuerwehr. Gemaiss si-
cherheitspolitischem Bericht ist fiir
den Aufbau des Bevolkerungsschutzes
konsequent vorzugehen: Vom Alltags-
tiber das Grossereignis zur Katastrophe
und zur Gewalt unterhalb der Kriegs-
schwelle, schliesslich zum bewaftneten
Konflikt. Der Bund muss deshalb nur
jene Leistungen definieren und vorge-
ben, die zur Bewiltigung der Ereignis-
se in seinem Zustindigkeitsbereich zu
erbringen sind. Hierbei ist der Faktor
Zeit (Einsatz aus dem Stand, Einsatz
nach Erhéhung der Bereitschaft, Ein-
satz erst nach einer bestimmten Auf-
wuchszeit) zu berticksichtigen. Anzu-
streben ist, dass die Kantone die orga-
nisatorische Grundstruktur, die auch
fir den Fall bewaftneter Konflikt vor-
gesehen ist, vom Bund iibernehmen.
Damit ist beim Ubergang der Zustin-
digkeiten kein Systemwechsel notig.
Die Kantone passen Anzahl und Be-
stainde von Fihrung und Formationen
aufgrund ihrer Gefahrenanalyse und
der zu erbringenden Leistungen an.

Foderalistische und partner
schaftliche Zusammenarl

Unser foderalistisches System er—
fordert eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit von Bund, Kantonen
und Gemeinden. Die Kantone haben
in der Sicherheitspolitik eine zentrale|
Funktion, weil sie zusammen mit den
Gemeinden das Bindeglied zwischen
Bund und der Bevolkerung bilden.
«Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
sicherheitspolitische  Massnahmen in  der
Regel im Verbund, unter Fedetfiihrung des,
dafiir kompetenten und dazu geeigneten
Partners, wahrgenommen werden und dass
Spielraum fiir vermehrte Aufgabendelega-
tion an Kantone und Gemeinden besteht. »
(Sicherheitspolitischer Bericht 2000).

Ein wirksames Engagement der
Kantone, aber auch Offenheit aller
Partner sind fiir den Erfolg des Sys-
tems «Bevolkerungsschutz»  unab-

dingbar.

Niklaus Stiahli ist Chef des
Amtes flir Zivilschutz sowie
stellvertretender  Stabschef’
des Kernstabes des Kantons
Thurgau. Im Projekt «Be-
volkerungsschutzy ist er als
Vertreter der Kantone Mit-
glied des Kernteams. Mi-
litarisch war Oberst a.D.
Stahli  zuletzt als Chef
Rettungsdienst im Stab der Territorialdivision
4 eingeteilt. B

Beilage zur ASMZ Nr. 10, 1999

1
1
i
|
1



	Bevölkerungsschutz aus kantonaler Sicht : konsequentes Umdenken gefragt

